
In der Betriebsprüfung gilt eine Mitwir-
kungspflicht, im Strafverfahren hingegen
die Selbstbelastungsfreiheit. Um in ei-
nem Ernstfall beides auszutarieren, ist
der Beistand durch einen Anwalt mit
steuerlichem und strafrechtlichem

Know-how sinnvoll.
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Verdachtsfall Auslöser, Hintergründe und Tipps vom
Praktiker für den Ernstfall.

Gastbeitrag von Frederik Karnath

D er Mandant berichtet:
„Es hat eine Betriebs-
prüfung stattgefun-
den. Der Prüfer er-
schien. Unterlagen

und Informationen wurden gelie-
fert. Plötzlich tauchte der Prüfer
ab. Erschienen ist er nicht mehr.
Stattdessen kam Post: Die Eröff-
nung des Steuerstrafverfahrens –
wegen Verdachts der Steuerhin-
terziehung.“ Diese oder ähnliche
Situationen kommen in der Be-
triebsprüfungspraxis häufig vor.
Die Verwunderung ist jedes Mal
groß – hatte man die Prüfung
doch vorbereitet.

Willkommen
im Wilden Westen?
Der Auslöser liegt nicht nur in ei-
ner zunehmenden Aggressivität
der Prüfer. Eine rigide strafrecht-
liche Rechtsprechung zwingt Prü-
fer zur Meldung verdächtiger
Sachverhalte, wollen sie sich nicht
selbst strafbar machen. Auch ist
die Schwelle für die Meldung ei-
nes „verdächtigen“ Sachverhaltes
an die Straf- und Bußgeldstelle
niedrig. Paragraf 10 BPO (Be-
triebsprüfungsordnung, Anm.
Red), der das Zusammenspiel von
Betriebsprüfung und Steuerstraf-
verfahren regelt, setzt nur das
Vorhandensein der Möglichkeit
einer Steuerstraftat voraus. Ein
Nachweis oder gar dringender
Tatverdacht sind nicht notwen-
dig.

Dazu kommt: Betriebsprüfer
sind steuerstrafrechtlich nicht ge-
schult. Der Straf- und Bußgeld-
stelle fehlen oft Zeit und umfas-
sender Einblick in den Sachver-
halt für eine abschließende Beur-
teilung. Die Tatsachengrundlage
der Verfahrenseröffnung ist unsi-
cher. Aus dieser Gemengelage re-
sultiert eine gewisse Wild-West-
Manier: Es wird erst geschossen
und dann gefragt! Gravierend ist
das für den Steuerpflichtigen,
wenn die Verfahrenseröffnung
nicht schriftlich, sondern in Form
einer Durchsuchung im Unter-
nehmen und am Wohnsitz des Ge-
schäftsführers daherkommt.

Eröffnung des Strafverfahrens –
und dann?
Mit der Verfahrenseröffnung wird
der Unternehmer mit zwei Ver-
fahren konfrontiert, die selbst-
ständig nebeneinanderstehen.
Allerdings bestehen wechselsei-
tige Auswirkungen. So kann jede
Äußerung innerhalb des Besteu-
erungsverfahrens auch im Straf-
verfahren verwertet werden. Be-
achten sollte der Unternehmer,
dass in der Betriebsprüfung die
Mitwirkungspflichten zwar weiter
gelten, diese aber nicht mehr er-
zwungen werden können. Im
Strafverfahren gilt hingegen die
Selbstbelastungsfreiheit. Der
Steuerpflichtige muss nicht aus-
sagen. Auch dem Drang, sich zu
rechtfertigen, muss er widerste-
hen. Aussagen ohne anwaltliche
Konsultation sind zu vermeiden.

Aufgrund des Ineinandergrei-
fens von Steuerrecht und Straf-
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Zur Person

Frederik Karnath ist Rechtsanwalt,
Steuerberater und Geschäftsführender
bei der Dornbach GmbH in Koblenz.
Er ist ehemaliger Finanzbeamter und
hat Jura in Bonn studiert.

Seit 2021 gehört Karnath der Dorn-
bach-Gruppe an. Die umfassende
steuerliche Beratung mittelständischer
Unternehmen gehört zu seinen Tätig-
keitsschwerpunkten; weitere Bera-
tungsschwerpunkte liegen im Bereich
der Betriebsprüfungsbegleitung, dem
Steuerstrafrecht und Steuerstreit sowie
der steuerlichen Vertragsgestaltung.

ein Steuer-
strafverfahren wird

Wenn aus
der Betriebs-
prüfung

Entschließen sich Unternehmen dazu, ihre Rechts-
form zu ändern, ist eine rechtliche Begleitung un-
abdingbar. Vom Umwandlungsbeschluss hin zur 
Fassung eines Gesellschaftsvertrags bis zur Verständi-
gung über das Mindeststammkapital und zur Eintra-
gung ins Handelsregister ist es ein weiter Weg. 

Der Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 
Stefan Schnellenbach bei der Kanzlei Martini Mogg 
Vogt erklärt im aktuellen E-Learning-Video auf dem 
Campus der WIRTSCHAFT die Gründe, Vorteile und 
Risiken der gesellschaftlichen Reorganisation.

Mehr dazu auf Seite 26.
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recht ist für die Verteidigung so-
wohl steuerliches als auch straf-
rechtliches Know-how erforder-
lich. Die Verteidigung muss in
beiden Verfahren erfolgen. Da
der Auslöser meist steuerlich in-
diziert ist, setzt die Verteidigung
in der Regel hier an. So kann
auch dem Strafvorwurf wirksam
begegnet werden.

Anwaltlicher Beistand ist sinnvoll
Ebenso müssen Aussageverwei-
gerungsrechte durchgesetzt wer-
den und die Informationsabfrage
überwacht werden. Nicht alles,
was die Steuerfahndung interes-
siert, darf bei der Durchsuchung
mitgenommen werden. Mitge-
nommene Gegenstände sollten
auch nicht freiwillig herausgege-
ben werden, um die Rechts-
schutzmöglichkeiten offen zu hal-
ten.

Schutzmaßnahmen
Da der Strafvorwurf häufig un-
vorhersehbar ist, sollten Unter-
nehmer für sich die Frage beant-
worten, ob sie effektiv genug auf
dieses Szenario vorbereitet sind.
Das beinhaltet die Prüfungsvor-
bereitung wie auch die potenzi-
elle Durchsuchung durch die
Steuerfahndung. Eine Vorberei-
tung ist wichtig, da ein entspre-
chend geschulter Steuerstrafver-
teidiger nicht ständig vor Ort ist.
Vorbereitung ist kein Zeichen ei-
nes schlechten Gewissens, son-
dern vielmehr Bestandteil sinn-
voller Risikovorsorge. Insbeson-
dere weil Durchsuchungen nicht
nur bei Beschuldigten, sondern
auch bei Zeugen erfolgen oder ih-
ren Ansatzpunkt außerhalb des
Steuerrechts haben können.

Steuerliche Probleme entste-
hen vor allem im Kontext von Um-
satzsteuer, Lohnsteuer oder bei
Auslandssachverhalten. Relevant
sind auch „Feststellungen der

Vorprüfung“. Findet ein Prüfer
Wiederholungsfehler, oder hat der
Steuerpflichtige kritische Aspekte
nicht nachgebessert, liegen für
den Prüfer oft gewichtige An-
haltspunkte vor, dass der Steuer-
pflichtige die Unrichtigkeiten bil-
ligend in Kauf nimmt – was ein In-
diz für Hinterziehungsvorsatz sein
kann.

Die Vorbereitungsmaßnahmen
sollten in einem Durchsuchungs-
leitfaden gebündelt werden und
beispielsweise Aspekte des Ver-
haltens von Empfangsmitarbei-

tern oder der effektiven Informa-
tionsbeschaffung enthalten, um
Eingriffe und Unruhe im Unter-
nehmensablauf zu vermeiden.

Fazit
Für den Unternehmer bedeutet
die Eröffnung eines Steuerstraf-
verfahrens aus der Betriebsprü-
fung heraus immer eine Verän-
derung der Spielregeln. Schutz
kann mit entsprechender Vorbe-
reitung erreicht werden. Zur Ver-
meidung böser Überraschungen
sollten steuerliche Fallstricke,

beispielsweise durch Selbstan-
zeigen und Korrekturerklärun-
gen, im Vorfeld beseitigt werden
und die bestehenden Risiken ab-
geschätzt werden.

Im Rahmen der unternehmens-
internen Risikovorsorge sollte der
Unternehmer sich zudem mit et-
waigen Durchsuchungsmaßnah-
men vertraut machen, um so den
Ernstfall zu trainieren. So kann si-
chergestellt werden, dass die
Funktionsfähigkeit des Unter-
nehmens im Fall der Fälle nicht
zu sehr beeinträchtigt wird.
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Weil’s um mehr
als Geld geht.
Große Schritte gehen Sie am besten gemeinsam
mit uns. Ob in eine grüne Zukunft, auf globalen
Märkten oder in digitalen Welten – als starker
Partner an Ihrer Seite unterstützen wir Sie bei
allen Themen, die Ihnen wichtig sind.
Mehr Infos auf sparkasse.de/unternehmen

Wie Sie Umwelt
und Umsatz gerecht
werden? Mit uns.

Die Schwelle für die Meldung eines verdächtigen Sachverhaltes an die Straf- und Bußgeldstelle ist niedrig, betont Rechtsanwalt und Steuerberater
Frederik Karnath. Foto: Sina Ettmer/stock.adobe.com


